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Nro. 104. Montag den 29. December i8?z.

! . Gemeinschaftliche Oberamtlich«
Verfügungen.

H . Besonder » Amtliche Verfügungen.
Oberami Tübingen.

- Tübingen. (An die Ortövorsteßgr.)
Di « Nach , Visttation -der Masse und Ge«
»vichtr, wi« st« das ZLntgk. Oberaanr Ryt»
renburg dem Geftz vom Äoien Nsv ^ iS06.
§ . 42. gemäs angfvrdnet Hst und »vorüber
Li« Ortövorstrhrr das Jntelligenzblatt Nro.
10Z, nachzitlssen haben , wird wach Ablauf
-es gesezlichen Zeitraums auch indem
hiesigen Oberamts , Bezirke wieder vorge-
vornmen werden. ^
, Am Freitag den 2ten Januar 1624.
Bormittags 9 4 ^ müssen alle Getraid «,

ih Ziegler - und Ellen «Maas «, auch die Gr«
Wichte aller Gerverbsleute ohne Ausnahme
von den Orten Schlaitdorf, ;,Altenrieth,
Dbrnach , Gnibel , Häslach , Rübgarten,
Walddorf , Gdnuingen,Altenburg , Deger¬
schlacht, Oferdingen , Rommelsbach und
'Eikenhausen , sodann am Samstag den
S. Januar 1624» Vormitsags 9 Uhr , die
von BebenhaMen , Derendingen , Dem ««
Hausen, Dußlingen , Jettenhurg , Immen«
Haufen, Kilchberg , Kirchentellisfurth , Ku«

stcrdingen, Lustnrui , Mähnngen < Nehren,
Pfrondorf , Wantheim und Weilheim auf
daS hiesige Naitzhaus vor daK Pfrchkamt
gebracht , von diesem untersucht und mit
Beysrzung der Jahrszahl berichtiget wetden»

Mit der Einsendung , - er Bestrafung
Derjenigen, ,welche ihr Gewicht und Maas
w.cht pünktlich einsenoen auch mit der hurih
die Örr^oo?steh«r nachher vorzunehmenden
Untersuchung im Orte selbst der Anschaf,
sung von Grtra !de- unb anderen Masse»
in ,den Gemeinden, wird rS auch hier ge»
nau so gehalten , wie in jener Aufforbe,
rung des königk. OberamtS Rvltenburg
«nthalten ist. Durch die veränderte Bei»
waltung de» Umgelds , Gefälles ist daS
Gesez vom 1Z. Februar Ikl3 ( nach wel«
chem die Wirthe hei zwanzig Gulden Stra,
f« sich gut geeichten Geschirrs bedienen
Und dir Unkerumgelder daS Trinkgeschirr
der Wirthe von Zeit zu Zeit untersuchen,
Visttations , Register bei den Ruggerichten
übergeben und jede Unrichtigkeit dem Ober«
atnt anbringeu sollen, nicht aufgehoben
Worden. Diese Visitationen sind daher
bis aus weitere- durch die bisherigen Un¬
ter , Umgetder nach wi« vor , für di« in
§ . 15. drö angeführten Grftzes grvrdnttr
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Belohnung auf das pünktlichste vorzuneh-
men . Wo noch keine gepfechtet « Eichen
für daS Trinkgeschirr vorhanden , oder die
vorhandene mangelhaft feyn sollten , müs¬
sen sie/sogleich angefchaft und durch daS
hiesige -Pfechtamt berichtigt werden . Für
die genaueste Befolgung dieser Anordnun¬
gen werden die Ortsvorstrher Verantwort¬
lich gemacht . .

Den 27 . Dec . 1625.
Das Königl . Oberamt.

Oberamt Rottenburg.
. Rottenbürg. (An die Orts - Vor¬
steher.) DaS Schießen in der Neu,JahrS,
Nacht ist längst schon bei 10 st. Strafe
verboten ; dessen ungeachiet wird dieser
pnfug in einigen Gemeinden des Ober-
amtS noch immerfort getrieben.

Es werdrr , daher die Orts - Vorsteher
abermals angewiesen , das Schießen in
der Neu - Jahrs , Nacht ernstlich zu ver¬
bieten , die Schaarwachen in dieser Nacht
zu verstärken « und jedem Bürger zu er¬
öffnen , daß , wenn in seinem Hause , Gar»
ten , Hof rc. geschossen und der, Thätek
nicht ausgekundschaft wird , er in dir Le¬
gal »Strafe verurtheilt werde . Da übri¬
gens dieOrts »Vorsteher selbst bisher hier¬
inn viel zu nachsichtig gewesen sind , und
sich um den Vollzug des dißfallsigen Ge¬
setzes wenig bekümmert haben ; so wird
denselben bemerkt , daß man in der Neu-
JahrS , Nacht in diejenigen Orte , wo bis¬
her daS Schießen üblich gewesen ist , Land¬
jäger und anderes Polizey . Personal ab¬
schicken, und den OrtS - Vorsteher zur ge¬
bührenden Strafe ziehen werde ; wenn er
die Uebertretter nicht anzeigt , oder kein«
solche Anstalten trifft , welche alles Schie¬
ßen verhindern.

Den 26 . Dec . 1L23.
K, Ohesamt.

Oberamt Nagold.
Nagold. (An die OrtSvorfteher ) Di«

Königliche Kreis - Regierung zu Reuttlin-
gen verlangt zu wissen , zu welchen Fassen
bisher

s .) di« - -- von den Gemeinschaftl . Unter¬
ämtern

d .) di« — von den Kirchen , Conventen und
e.) die von den Handwerkszünften

angefezte Geldstrafen sofern an dieselbe vor
dem Erscheinen der Edikte vom Ziten Dec.
iSiü . die Herrschaft Ansprüche zu machen
hatte.

Hartmanvö Kirchen - Geseze Thl . l . §,
724 . u. 725.

WeisserS Handwerks - Recht §. 4y.
verrechnet worden seien ; die OrtSvorsteher
werden daher aufgefordert , hierüber inner¬
halb 10  Tagen bei Vermeidung eineS Exe-
kutions - Bottens an dir unterzeichnet «Stell«
Bericht zu erstatten.

Den 24 . Decbr . 1Ü2Z.
K . Oberamt»

Oberburgermeisteramt Tübingen.
Tübingen.  Die längst bestehend«

Verordnung , daß an Fuhrwerken , welch«
vor WirthS - und andern Häusern bei Nacht
stehen bleiben müssen , Laternen mit bren¬
nendem Licht gehängt werden sollen , wird
hiemit unter Androhung von Strafen in
Erinnerung gebracht.

Den 21 . Decbr . 1823.
Oberbürgermeisteramt.

-—

Tübingen.  Durch stadträthlichen
Beschluß solle die der Stadt gehörige Loh-
mühle samt dem Wohn,HauS zum Ver¬
kauf gebracht werden . Es wird diese-
hiemit zu dem Ende öffentlich bekannt ge,
macht , damit sich di « etwaigen Liebhaber
bei der Stadtpfleg « über di« « therr Um-



stände erkundigen ^ sodann sich Samstag
den 10 . Januar 1884 . Morgens y Uhr bei
der Verkaufs « Verhandlung auf dem Rach»
Haus einfinhen können.

Den 20 . Drc . 1823.
Stadtschnltheissenamt und

Stadtrath.

Tübingen . ( Aufruf an di« Gläubi¬
ger des Verstorbenen Johannes Dohle,
Schrnid .) Um den Vermögen - Zustand
des verstorbenen Johanne - Dohle , Schmid
dahier kennen zu lernen , werden hiemit
alle diejenigen welch « an den Dohle aus
irgend einem R «chtSgrunde «trvaS zu for¬
dern haben aufgefordexs , ihre Forderun¬
gen innerhalb 4 Wochen bei der Unterzeich¬
neten Stelle einzugebrn , oder im Unter¬
lassung - - Fall sich zu gewärtigen , daß bei
AuSeioandersezung der Verlassenschaft kei¬
ne Rüksicht auf sie, genommen werde.

Den 16. Decbr . 1883 . ,
Waifengericht.

Tübingen. (Liegenschafts - Verkauf .)
AuS dem Nachlasse des verstorbenen Jo¬
hannes Dohle , Schmid dahier , ist nachfol¬
gende Liegenschaft zum Verkauf ausgefezt.

Aecker
L Morgen im Holderbusch;

' H tel an 1Z Mvrg . iS Rtht . Baumacker
auf der Virhwaide.

Wiesen
S Viertel auf der Viehwaide.
»a . Z Viertel H tels Rtht . allda . .

tztel von iMor > SZ Viertel auf dem
Schnarrenberg.

Weinberg
2 Viertel 6 Rtht . im Dukelloh.

Die Liebhaber werden ringrladen , stch
hinsichtlich der Bedingungen an di« Erhen

Gottfried Dohle Kutscher , und Jakob Veith
Schmid zu wenden.

Den iS . Decbr . 1823.
Waisengericht.

Derendingen. (Aufruf der Gläu¬
biger deS Christoph Mez WebekS .) Es
werden hiermit all « diejenigen , welche an
den verstorbenen Christoph Mez Weber
von Derendingen , eine Forderung zu ma¬
chen haben , aufgefordrrt , dieselbe innerhalb
4 Wochen bey dem Schultheissenamt da¬
selbst einzugeben . Diejenigen welche dieser
Aufforderung nicht Folg « leisten , trist der
Nachtheil , daß bey Vertheilung der Me«
zischen Verlassenschaft kein« Rüksicht auf
-sie genommen wird.

Den 17 . Decbr . 1823.
Waifengericht.

D o d els h a usem , Oberamtsgericht
Rotteubnrg . ( Schulden - Liquidation .) Au
AuSeiüanderftzung deS Schuldem «Wesen¬
des Weyl . Johann Michael Eberhard , .
gewesenen Burgers und Bauren dahier,
werden wir , in Gemäsheit Oberamtsge¬
richtlichen Auftrags , am Mittwoch den 14.
künftigen MonatS JanuarS eine Schulden-
Liquidation vornehmen . Es ergeht daher
an sämtliche Gläubiger besagten Eberhard - ,
gegenwärtige öffentliche Vorladung , an
dem anberaumten Tag Morgens 9 Uhr ent¬
weder in Person , oder durch gehörig Be¬
vollmächtigte auf hiesigem Rathhaus zu
erscheinen und ihre Forderungen durch Vor»
legung der Schuld - Dokumente zu liquidi-
ren , indem die Nichterscheinenden di« Fol¬
gen sich selbst zuzuschreiben haben.

Den 13« Decbr . 1823.
Schultheiß

und Genmnderach.



Hemmenborf,  Oberamtsgericht Rot,
tenburg . ( Schulden , Liquidation .) Um
be>- der GüterkaufschiüingS « Verweisung
des Anton Bek , genannt Hailfinger , Bür,
gcrs und Bauers dahier , keinen seiner
Gläubiger zu übergehen , sind wir durch
Oberamisgerichtlicheö Decket zu Vornah*
Nie der Schulden «Liquidation angewiesen
worden ; da wir nun hiezu Tagfarch auf
Montag den 12. kommenden Monats Jan.
festgesezt haben , so ergeht an alle dieje,
nigen , welche persönliche oder dingliche
Ansprüche an den Anton Bek zu machen
haben , hiedurch die öffentlich « Aufforde¬
rung an bemeldtem Tage Morgens ö Uhr
entweder in Person , oder durch hinläng¬
lich Bevollmächtigke auf hiesigem Rath¬
haus zu erscheinen , ihre Forderungen ge,
hörig zu liquidiren , und sich dabei über
die zu Frag « kommende längere Borgfrist
zu erklären , indem die Nichterscheinens «»
sich die Folgen selbst zuzuschreiben haben.

Den 12. Decbr . 1823.
Schultheiß

und Gemeinderath«

Außeramtliche .Gegenstände.
Tübingen. (Logis Verleihung .) In

des KönigwirthS WeimerS Behausung aus¬
serhalb des Schmid - Thors kann «ine Fa,
«Me ein heizbares Wohnzimmer mit 2 Ne¬
benzimmern und sonstigem Raum sogleich,
oder bis Lichtmeß miethweis « beziehen.

Tübingen. (Haus Verkauf oder
Vermiethung .) Eine Behausung mit 3
heizbaren Stuben und 2 Stubenkammern,
worunter eine Bäkerstube , -nebst 1. Scheuer,
Stallung , Höst « , Brennhäusle , Keller,
und -mehrere « Kammern , ist kaufweis^
entweder hälftig oder ganz zu kaufen,
oder «ine Bäkerstube und eine andere Stnbe

mit Stubenkammer und weiterem zu Gü,
tern erforderlichen Raum , sogleich oder bis
Lichtmeß miethweise zu bezieh«,, , weitet«
Auskunft giebt Ausgeber dieß.

Derendingen,  Oberamt Tübingen.
(Widerrufung der BürgschaftS - Leistung
für Joseph Jenth , Schultheißen Sohn .)

In Beziehung auf Nro . 99 . d . Blatts
erkläre ich daß ich für Joseph Jenth , nie»
mals «in « Bürgschaft geleistet habe , und
bemerke hiebei daß ich vor dem Königs»
Oberamt auf die Jnjurienklage des Jenth,
meine Behauptung nicht zu beweisen ver,
mochte.

Den 20 . Decbr . 1823.
Joha nnes Nagel.

Wurmlingen,  Rottenbürger Ober«
amts . ( Fahrnis - Verkauf .) Alexander
Baur Rößlenswirth in Wurmlingen , hat
sich entschlossen , Mittwoch den Tten und
Donnerstag den 8ten Januar 1824 . eine
Fahrniß - Auction abzuhalten , zu welcher
er di« Liebhaber Höflich einladet . Die Efek-
ten bestehen in Silber , Kupfer und Zinn¬
geschirr , Schreinwerk , Faß und Bandge¬
schirr , Bett und Leinwand , Pferdgeschirr
und allerlei gemeiner Hausrath , welches
die Herrn Ortsvorsteher ihren Gemeinden,
- «sonders da wo jüdisch « Glaubensgenossen
sind mit der Bemerkung bekannt machen
wollen , daß jeden Tag Morgens 6 Uhr
angefangen , und alles um baare Bezah¬
lung verkauft wird.

D «n 26 . Der . 1623.
Alexander Baur.

Tübingen.  Jemand , der am Mark«
.1 « wohnt , sucht Gesellschaft , um die Stutt-

gartek Anzeigen zu halten . DaS Nähere
bei

Kaufmann Arnold.
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